
STANDERSCHEIN

Für die Erteilung des Standerscheins muss der/die Eigner/in den Besitz eines 
Sportbootführerscheins nicht nachweisen. In jedem Fall muss aber der/die 
Schiffsführer/in einen für den jeweiligen Fahrtbereich gültigen 
Sportbootführerschein besitzen. Der/die Schiffsführer/in ist für Eignung, 
Zustand und Ausrüstung des Fahrzeugs verantwortlich.



DEUTSCHER SEGLER-VERBAND

S T A N D E R S C H E I N

N R.

Eigner/in: 

Straße: 

Wohnort: 

Die Yacht 
ist eingetragen in das Yachtregister 

und hat das Recht, den abgebildeten Stander zu führen. 

Heimathafen: 

Klasse oder Typ: 

Unterscheidungs-Nr.: 

Länge ü. a.: Takelung: 

Segelfläche: 

Tiefgang: 

Länge i. d. W.: 

Gr. Breite: 

Motor: 

, den       20

Der Vereins-Vorstand


